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Die Europäische Kommission verreiht hiermit diese charta an:
HOCHSCHULE FUR ANGEWANDIE MSSEA/ SCHAFTEN MIJNCHEN

Die Einrichtung verpflichtct sich
. Die irn Erasmus* Prograrnm verankeften Grundsätze der

Nichtdiskiminierung. Transparenz urrd Gleichbehandlung
uneingeschränkt einzuhalten.

. Derzeitigen und zukünftigen Teilnehmenden jeglichen
Hintergrunds einen gleichberechtigten uncl iäiren Zugang sorvie
Chanoengleichlreit zu garantieren und dabei insbesondere auf die
Inklusion von Menschen mit geringeren Möglichkeiten zu achten.. Die vollständige und automatische Anerkerrnung aller rvährend
eines Studien- oder - wenn möglich - praktikurnsaufenthalts im
Ausland erfolgreich erbrachten Leistungspunkte (basierend aul
dern Europäischen Systern zur übertlagung und Akkumulierung
von Studienleistungen - ECTS) zu getvährleisten, auch bei
gernischter/kornbinierter physischer uncl virtueller Mobilität
(,.Blended Mobility").

. Im Falle einer Teilstudium-Mobilität zunT Erwerb von
Leistungspunkten (,,Crcdit Mobility.,) keine Gebiihren für das
Studiurn, die Einschreibung, prülungen oder den Zugang zu
Labor und Bibliothekseinrichtungen von ir.rs Land kornmenden
Sludiererrden zu erheben.

BEI DER TEILNAHME AN MOBILITATSAKTIVITATEN
Vor Beginn der Mobilitätsphasc
' Dafiir zu sorgell' dass die Ausrvahlverfahren {iir . Sicherzustellen, dass die ins Ausland gehenden rnobilenMobilitätsaktivitäten fair. transparent und kohärent sind sowie Teilnehmenden gut auf ihre Ausla'dsaktivitäten vorbereitethinreichend dokurnerrtiert lverden' rverden, indem dafür gesorgt wird, dass sie die er.f'order.lichen' Den Kurskatalog ausreichend fi'iilrzeitig vor Beginn der sprachkenntnisse und inter.kJtr-rrelle Kompetenzen erwerben. diesMobilitätspe'ioden auf der website zu veröffentliche' und gilt auch ftir die gemischtelkombinier.te;;;;il.-;;;,iilä;

regehnäßig zu aktualisielen. damit Transparenz äir alle Parteien il4obilität (,,Blended Mobility,.).gewährleistet ist und die mobilen studielenden in der Lage sincl, . Sichelzustellen, dass die Mobilität von St'dierenden undfundierte Entscheidungen über die Auswahl der Kitrse zu trefren, Personal auf einer Lernvereinbarung (.,Learning Agreerne'1.,)die sie belegen ntöchten 
.r^- D^_..^-a..-_^__.- 1ür Studierende bzn'. einer Mobilitätsvereinbarung (..Mobility' Informationen iiber das Bewertungssystem und Agreement") ftir personal beruht, die im voraus zwischen derNotenvergabetabellen 

-fiir alle Studienprogramrne zu Heimat- und der Gasteinrichtung bestätigt wird.Vexiffentlichen, regelmäßig zu akhlalisieren und dafur zu solgen, . Ins Land kommenden rnobilen 'feiliehrnende proaktiv bei derdass Studierende klare und transpat'ente Informationel zu Suche nach einer unterku'ft behilflich zu sein.Auerkennungs- und Notenutnwandlungsverfähren erhalten. . Bei Be<Jarf untersttitzung bei der.Beschaflung von Msa für.mobile' Mobilität zttt'tl Zweck des Lernens und l]nter|ichtens nur Teilnehmende anzubieten, die ins Land kommen bzw ins Auslandim Rahmen 
'orheriger Abkomrnen zwischen Einrichtungeu gehen.

dufchzuführen' in denen die ieweiligen Rollen und . äei Bedarfunterstützurrg beirn Abschluss von versicheru'gen lürZuständigkeiten der Parteien und gemeinsame Qualitätskriterien mobile Teilnehniencle anzubieten, die ins Land kommen bzra,. ins1ür Ar.rsrvahl, Vorbereitung, Aufnahrne, Unterstützung uncl Ausland gehen.Integrationdermobilerrl-eil'ehlnendenfestgelegtsind. Daliir zrisorgen. <Jass sich studiere'de ihrer i, cler Erasmus
studierende'charta definierten Rechte und pflichten bew'sst sind-

. Die Qualität der Mobilitätsaktivitäten uncl cler
Kooperatiousprojekte rvährend der Bewerbungs_ uncl
Durchfühnurgsphasen sicherzustellen.

. Die Prioritäten des Erasmus* programurs zu verwirklicheu,. indern die nohvendigen Schritte untetnornmen rverden, urn
ein den technischen Standards der Initiative ,.Enr.opean
Student Card" entsprechendes digitales Mobilitätsmanagernent
einzuführen:

. indem bei allen Aktivitäten im Zusamrnenhang rnit clem
Prograrnrn umweltfreundliche praktiken bewortren und
unterstützt tverden:

. indem Personen mit ger-ingeren Möglichkeiten zur Teilnahrne
atn Prograrnm ermuntefi rverden;. indenr Bi.irgerbeteiligung beworberr und unterstützt.
Studierende und Personal ermuntelt rverden, sich vor., während
und nach der Teilnahme an einer Mobilitätsaktivität oder einern
Kooperationsprojekt als aktive Bürger/innen einzubringen.

EfrETiITd



Während dcr Mobilitätsphase
. Studierenden, die ins Land kommen, akademische

Gleichbehandlung und gleiche Qualität der Leistungen angedeihen
zu lasserr.

. MalSnahmel zu unterstützen, die der Sicherheit der ins Ausland
gehenden und der ins Land kor.nnrenden rnobilen Teilnehmenden
dienen.

. ins Land komnrende mobile Teilnehmende in die umfassende
Studierendengerneinschaft und in den Alltag der E,ir-rrichtung zu
integlieren sowie sie zu etnltuttel.n, als Botschafter./innen ftir das
Erasmus* Prograrnur zu f'ungieren und ihre Mobilitätser-f'ahrung
zu konrmunizielen.

Nach der Mobilitätsphase
. Ins Land konrlentlen rnobilen Studierenden und ihren

Heirnateinrichtungen arn Ende des Mobilitätszeitraurns eirre
vollständige und genaue Abschrift der erbrachten Leistungen
(,,Tlanscript of Records") zeitnah zw Verfi.igung zu stellen.

. Zn gewährleisten. dass alle rvährend des StLrdien-/
Plaktikumsauf'enthalts im Ausland zufi.iedenstellend erbrachten
ECTS-Leistungspunkte vollständig und automatisch - wie in der
Lernvereinbarung vereinbart - anerkannt werden, und mit der
Abschrift der erbrachten Leistungen bzw. dem praktikumszeugnis

bestätigt n'erden: diese Leistungspunkte unverzüglich in das
Leistungsverzeicl-rnis des Studierenden zu übedragen, sie ohne
zusätzlichen Aufwand oder zusätzliche Prüfung fiir den Abschluss
des Studielenden anzurechnen und dafiir zu sol.gen, dass sie
im Leistungsvelzeichnis des Studierenden und im Diplomzusatz
(..Diplonia Supplement") rrachzuvollziehen sind. Dies gilt auch
tiir Leistungen, die in gernischter/kombinierter physischer und
virtueller Mobilität (..Blended Mobility'.) erbracht werden.

BEI DER TEILNAHME, AN EUROPAISCHEN UND INTERNATIoNALEN KooPERATIoNSPRoJEKTEN
. Dafiir zu sorgen, dass die Kooperationsalrtivitäten zu nachhaltigen

Ergebnissen lühren urrd ilrre Ausrvirkungeu allen partnern
zngutekomrnen.

. Das Lernen voneinander (,.Peer Learning.,) zr.r fiirdern und
die Ergebnisse der Pro.jekte so zu llutzeu. dass ihre Wirkung
auf Einzelpersonen und teilneltmende Einrichhurgen maximierl
werden.

FUR DIE ZWECKE DER UMSETZUNG UND DES MONITORINGS
Die ECI{E-Leitlinien und die ECFIE-Selbsteinschätzung zu
nutzen. un die vollständige Umsetzung der Gnrndsätze der Charla
sicherzustel len.

Aktivitäten, die im Rahrnen des Erasmus* Programms argeboten
r,verderr, und ihre Ergebnisse regehnäßig zu be."rerben.
Diese Charta und die dazugehörige Erasrnus-Erklär-ung zur
Hochschulpolitik gut sichtbar aufder Website der Einrichtung und
allen anderen einschlägigen Kanälen zn präsentieren.

Die Einrichtung ninilnt zur Kenntnis, dass die Llmsetzung der Charta durch tlie nationale Erasmus* Agentur übenttachl wird unc{ ein VerstoJJ
gegen die oben geflannten Grundsätze und Verpflichtungen zum Entzug tler Charta clurch die Europaislhe Komtnission führen kann.

. Ein geeignetes Betreuungs- und Untelstützungsangebot fiir
mobile Teiluehr.uende, son'ie tiir Teilnehmende arr gemischter/
kornbinieltel Mobilität (,.Blended Mobilitl.") bereitzustellen.

. Ins Land komnenden mobilen Teilnehmenden eine angemessene
Sprachenunterstützung arrzubieten.

. Dafür zu sorgen, dass im Ausland erfblgreich absolvierte
Studien- und/oder Praktikurnsaktivitäten irn abschließenden
Verzeichnis der Studienleistungen (Diplomzusatz /Anhang zum
Prii{üngszeugnis) aufgefiihrt werden.

. Mobile Teiluehrnende nach ihrer Riickkehr dazv zu ennuntent
und dabei zu untel'stützelr, als Botschafter/innen des Erasmus
* Prograrnrns zu firngieren, Werbung für die Vorteile der
Mobilität zu machen und sich aktiv bei der Bildung von Alumni-
Geurcinschaflen zu engagieren.

. Zn gervälrrleisten, dass dern Personal die Lehr- und
Fortbildungsaktivitäten, die während einer Mobilitätsrnaßnahrne
absolviert wurden, auf der Grr.rndlage der Mobilitätsvereinbarung
und gernäß der institutionellen Strategie anerkannt werden.

. Zu gervährleisten, dass die Kooperationsaktivitäten zur Erfi.illung
der institutionellen Strategie beitragen.

. Die im Rahmen der Kooperationsprojekte angebotenen
Möglichkeiten zu bevrerben und an der Teilnahme interessierlem
Personal/interessierten Studierenderr wälrrend der Ber.verbungs-
und Durchftihrungsphase Untel.stützrulg anzubieten.

. Dafür zu sorgen, dass die langfristige institutionelle Strategie
und ihre Relevanz lür die Ziele und prioritäten des Erasrnus
* Prograrnrns in der Erasmus-Erklämng zur Hochschulpolitik
(."Erasmus Policy Staternent") beschrieben werden.

. Siclierzustellen, dass die Grundsätze der Charta gut komrnuniziert
und von Personal auf allen Ebenen der Einrichtung angewandt
werden-
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